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Prolog

Als die Strafprozessordnung 1877 geschaffen wurde, gab 
es weder die Organisierte Kriminalität noch die Gefahr eines 
Missbrauchs von Verteidigerrechten. Während einer Haupt-
verhandlung ist heute immer öfter zu beobachten, dass die 
Verteidigung versucht, mit ihrem Verhalten den eigentlichen 
Schutzzweck der StPO zu missbrauchen. Für das Gericht gibt 
es aber aufgrund des Verfahrensrechts fast keine Möglichkeit, 
dagegen vorzugehen. 

Dieser Umstand macht eine Beweisführung vor Gericht nicht 
gerade leicht. Polizisten müssen erkennen, welchen Wert ihre 
Arbeit im Ermittlungsverfahren im gerichtlichen Verfahren hat. 
Zusätzlich ist es wichtig, dass nicht noch Unkenntnis oder Miss-
verständnisse über den Ablauf gerichtlicher Prozesse die Position 
von Polizeizeugen verschlechtern. 

Aus der Sicht vieler Polizeibeamter ist der Verteidiger leider zu 
oft ein natürlicher Feind, zumindest aber eine Institution, die 
„als Bremser am Wagen der Gerechtigkeit“ einer schnellen und 
gerechten Bestrafung des Delinquenten irgendwie im Weg steht. 
Dabei ist es nicht zu kritisieren, wenn ein Verteidiger den Vertreter 
der Anklage, zu dem im weitesten Sinne auch der Polizeizeuge 
gehört, offensiv angeht. So einseitig betrachtet erwarten viele 
Polizeibeamte zum einen von einem Staatsanwalt, dass er sie 
bedingungslos und mit Härte gegenüber Angriffen der Verteidi-
gung in Schutz nimmt, und zum anderen vom Gericht, dass es 
keinen Zweifel an den polizeilichen Ermittlungsmethoden und 
-ergebnissen aufkommen lässt. Dieses falsche Klischee beruht 
im Wesentlichen auf einer mangelnden Kenntnis über Stellung 
und Aufgaben der Verfahrensbeteiligten – hier insbesondere 
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des Strafverteidigers. Hinzu kommt, dass Richter in der Haupt-
verhandlung alle Hinweise und Handlungen vermeiden, die zu 
einer Revision führen könnten.
Ein grundlegendes Verständnis für das Strafverfahren und die 
unterschiedlichen Rollen der Prozessbeteiligten herzustellen, 
seine eigenen Rechte und Pflichten zu kennen und gleichzeitig 
eine praktikable Handlungsanleitung für die Vorbereitung auf 
die Hauptverhandlung sowie für die verschiedensten Reaktions-
muster auf bestimmte Verteidigerstrategien zu geben, sind Ziele 
dieser Ausgabe unserer „Pocket-Tipps“. 
Maßgeblich wurde diese Ausgabe vom folgenden Hinweis eines 
erfahrenen Kollegen geprägt: „Ein Verteidiger kann nur so gut 
sein, wie wir Fehler/Versäumnisse bei unseren Ermittlungen 
machen.“

Für eine bessere Lesbarkeit wird in der vorliegenden Publika-
tion das grammatikalische Maskulinum als geschlechtsneutrale 
Ausdrucksform verwendet, wenn von Personen die Rede ist. Es 
wird darauf hingewiesen, dass selbstverständlich stets Perso-
nen aller Geschlechter gemeint sind. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine gute Ermittlungsführung und eine professionelle 
Präsentation ihrer Ermittlungsergebnisse vor Gericht. 
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